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Erstattung des fortgezahlten Arbeitsentgelts an private 
Arbeitgeber von ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen

Ehrenamtliche Feuerwehrangehörige aus Thüringen, die an Lehrgän-
gen an der Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule teilneh-
men, sind von ihrem Arbeitgeber freizustellen. Dem Lehrgangsteilneh-
mer muss das Arbeitsentgelt fortgezahlt werden.

Privaten Arbeitgebern werden auf Antrag das Arbeitsentgelt, das sie Ar-
beitnehmern während der Teilnahme an Lehrgängen der Landesfeu-
erwehr- und Katastrophenschutzschule fortgezahlt haben, der Arbeit-
geberanteil des Gesamtsozialversicherungsbeitrags sowie freiwillige 
Arbeitgeberleistungen erstattet.

Ich frage die Landesregierung:

1. Inwieweit hat sich die Erstattung des fortgezahlten Arbeitsentgelts an 
private Arbeitgeber von ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen, die 
an Lehrgängen an der Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutz-
schule teilnehmen, bewährt?

2. Auf welcher Grundlage erfolgt die Erstattung des fortgezahlten Ar-
beitsentgelts an private Arbeitgeber von ehrenamtlichen Feuerwehr-
angehörigen, die an Lehrgängen an der Landesfeuerwehr- und Ka-
tastrophenschutzschule teilnehmen?

3. Auf welcher Grundlage erfolgt die Erstattung des fortgezahlten Ar-
beitsentgelts an private Arbeitgeber von ehrenamtlichen Feuerwehr-
angehörigen, die an Lehrgängen in ihrem jeweiligen Landkreis teil-
nehmen?

4. Welche Unterschiede gibt es hinsichtlich der Erstattung des fortge-
zahlten Arbeitsentgelts an private Arbeitgeber von ehrenamtlichen 
Feuerwehrangehörigen hinsichtlich der Ausbildung auf Kreisebe-
ne und der Ausbildung an der Landesfeuerwehr- und Katastrophen-
schutzschule?

5. Inwieweit soll eine Überarbeitung der Regelungen der Erstattung 
des fortgezahlten Arbeitsentgelts an private Arbeitgeber von ehren-
amtlichen Feuerwehrangehörigen erfolgen, die an Lehrgängen an 
der Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule teilnehmen?
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6. Inwieweit soll eine Überarbeitung der Regelungen der Erstattung des 
fortgezahlten Arbeitsentgelts an private Arbeitgeber von ehrenamtli-
chen Feuerwehrangehörigen erfolgen, die an Lehrgängen im jewei-
ligen Landkreis teilnehmen?
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